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ten. Kurz nacb dem Tode seines

Vaters bean/tragte er einen

Rechtsanwa/t, das Testament

zu prüfen, awch seine Schwester

«ahm deswegen einen Rechts-

anwa/t. Nun wo/Ze« beide, dass

das Haus /tir eine MiZ/ion Tran-
Zcen verkau/ï wird. Dieses wur-
de, nac/tdem der Sohn ansgezo-

ge« war, vermietet. Der Mieter,
der seif etwa LO /ahre« im Haus

wohnt, möchte es zum fie/ëren
5cZ)äfzwert Zcau/ên. Leb möchte,
dass das Haus dem Mieter ver-

kaa/t wird, er bat sebr vieZ bin-
eingesteht. Muss ich dem Ver-

häufzustimmen, wenn ich auch

nicht damit einverstanden bin?
Wer bezabZf die Anwa/tskoste«?
Wie Zange haben der Mieter und
ich Zeit, etwas Neues zu finden?
Ts macht mir sehr vie/ Mühe,

überhaupt daran zu denken/

Laut dem Testament Ihres
Mannes soll der Sohn nichts
erben. Es wäre zu prüfen, ob
Ihr Mann im Testament den
Sohn mit Angabe der Ent-
erbungsgründe förmlich ent-
erbt hat. In einem solchen
Fall wäre aber dann auch zu
prüfen, ob die Enterbung
rechtsgültig ist. Ich habe
Zweifel daran. Die Tochter
scheint auch Zweifel zu ha-
ben, ansonsten sie wohl
kaum im Hinblick auf den
Verkauf des Hauses mit dem
Sohn kooperiert hätte. Ich
vermute, dass dem Sohn
doch noch sein Pflichtteil zu-
steht. Andererseits hat der
Sohn offenbar vom Vater
Darlehen in der Höhe von Fr.

150000.- erhalten. Trotz des

Konkurses ist diese Darle-
hensschuld nicht getilgt. Im
Rahmen der Erbteilung
könnte sie dem Sohn ent-
gegengehalten werden.

Sie und die Tochter und al-
lenfalls auch der Sohn bilden
eine Erbengemeinschaft. Bei

einer Erbengemeinschaft ist
die Veräusserung von Sachen,
die zur Erbschaft gehören,
nur durch Zustimmung aller
Erben möglich. Die Tochter

und der Sohn können somit
das Haus nicht gegen Ihren
Willen verkaufen. Sie könn-
ten allerdings auf Teilung der
Erbschaft klagen, und im
Rahmen dieses Verfahrens
könnte der Verkauf des Hau-
ses durch den Richter ange-
ordnet werden.

Wenn Sie nicht Auftragge-
berin der Anwälte sind, so
haften Sie auch nicht für die
Anwaltshonorare.

Bei einem Verkauf des

Hauses müssten Sie als Ge-

samteigentümerin das Haus
auf den Kaufantritt hin ver-
lassen. Der neue Eigentümer
müsste dem Mieter nach
Kaufantritt unter Einhaltung
der gesetzlichen Frist kündi-
gen. Gemietete Wohnungen
können nach Gesetz mit
einer Frist von drei Monaten
auf einen ortsüblichen Ter-
min oder, wenn es keinen
Ortsgebrauch gibt, auf Ende
einer dreimonatigen Miet-
dauer gekündigt werden.

Da eine recht komplexe Si-

tuation vorliegt, nicht nur
wegen der allfälligen An-
Sprüche des Sohnes, sondern
auch weil Sie eventuell güter-
rechtliche Forderungen stel-
len können, die den erb-
rechtlichen Ansprüchen vor-
ausgehen, empfehle ich Ih-
nen, ebenfalls einen Anwalt
spätestens dann beizuziehen,
wenn Sie zum Hausverkauf
gedrängt werden.

Dr. Zur. Marco Bz'aggi

Narbenbruch nach
Dickdarmoperation
Mein Hausarzt dia^nost/zZerte
eine« Narbenbrach, nachdem
Zeh anfangs /ahr am Dickdarm
er/ö/greicü operiert wurde. Lei-
der weifet sich die Geschwa/st in
der Leistengegend immer mehr

aus, zum Glück bis /'efzt oZme

Schmerze«. Da ich 82 /ahre ait
hin, habe ich Bedenke«, erneut
eine Operation vornehmen zu
Zassen. Könnte es KompZikafio-
nen geben, wenn die Geschwulst
noch grösser wird?

Der Narbenbruch ist eine
glücklicherweise eher seltene

Komplikation nach Bauch-

Operationen. Betroffen sind
vorwiegend ältere Menschen,
deren Gewebe in der Bauch-
wand nicht mehr stark genug
ist, dem Druck der Eingewei-
de standzuhalten. Durch das

Nachgeben der tieferen
Schichten kommt es zu einer
äusserlich sichtbaren Vorwöl-
bung durch nachdrängende
Darmschlingen. Dieser Zu-
stand ist natürlich unange-
nehm, aber meist ungefähr-
lieh und erfordert daher nicht
zwangsläufig eine erneute
Operation. Solange Sie keine
namhaften Beschwerden ha-
ben, würde ich Ihnen raten,
vorläufig mit einem Eingriff
zuzuwarten. Sollte sich mit
der Zeit die Situation wesent-
lieh verschlechtern, kann der

Chirurg die bestehende Lücke
immer noch zu einem späte-
ren Zeitpunkt schliessen.

Niedriger Blutdruck
L« den vergangene« beissen /uZi-

Tagen wurde ick - als sonst ge-
sunder /ahrgang 20 - von einer

he/Ligen Krise durebgerüfte/t:
Fieber, Kopfschmerze« mit
Druck auf die Augen, und, was
mir am meisten Sorge machte,

ständig kreisten zusammen-
bangsZos Bilder im Kopfberum,
so dass icb eine Hirnbautent-
zündung befürchtete. Der be-

bändelnde Arzt fand ausserdem

chronisch niedrigen Blutdruck
nichts; es sei alles gut. Leb so//
diesen Anfa// ausk/inge« Zassen

und dazu die beissen Nachmif-
fagsstunden nicht im Freien ver-

bringen. Mich beschä/tige« nun
drei Fragen: Was hatte icb ei-

genfZicb? Stellt das Zusammen-

tre/fen von fortgeschrittenem
Alter, Hitze und niedrigem B/uf-
druck ein zusätzliches Risiko
dar? Lsf es angezeigt, etwas ge-

gen den niedrigen B/utdruck zu
tun? Bisher konnte ich bei gele-

genflicben harmlosen Scbwin-

delanfä/Zen schon mit einem
Glas Rotwein zum Fssen wieder

helfen.

Zweifellos waren Ihre Be-

schwerden Ausdruck eines

grippalen Infektes, der durch
ein Virus ausgelöst wurde. Ich
mache immer wieder die Er-

fahrung, dass durch derartige
Ereignisse auch der Kreislauf
beeinträchtigt wird, meist im
Sinne einer Blutdrucksen-
kung. Bei vorbestehend tie-
fem Blutdruck wirkt sich dies

natürlich besonders störend
aus. Die Kombination von
fortgeschrittenem Alter, Hitze
und niedrigem Blutdruck
kann insofern zu einem Pro-
blem werden, als es durch ver-
mehrtes Schwitzen zu einem
Verlust von Salz und Flüssig-
keit kommt. Wegen des ver-
minderten Durstgefühls im
Alter werden diese Defizite zu

wenig wahrgenommen und
ersetzt. Die Folge ist ein Blut-
druckabfall. Was Sie gegen
Ihren niedrigen Blutdruck
tun können, liegt also auf der
Hand: viel trinken, vor allem
in der heissen Jahreszeit, ver-
mehrte Kochsalzzufuhr, z.B.

in Form von Bouillon oder
Salzstengeln. Morgens vor
dem Aufstehen die Beine ein-
binden oder Stützstrümpfe
tragen. Schliesslich kann Ih-
nen der Hausarzt ein
blutdrucksteigerndes Medika-
ment verschreiben. Und ver-
gessen Sie nicht Ihr Glas Rot-
wein zum Essen!

Dr. med. Peter Köhler
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